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der von den Untersuchungsorganen des MfS zu bearbeitenden 
Delikte, beispielsweise bei der Aufklärung strafrechtlich 
relevanter Erscheinungsformen der politischen Untergrund- 
tätigkeit, kann häufig auf eine politisch-operative Über
prüfung der Zeugen vor ihrer Vernehmung nicht verzichtet 
werden. Generell muß die Überprüfung in den Speichern des 
MfS durchgeführt werden.

Die Durchführung der Zeugenvernehmung und die Verwendung der 
Zeugenaussage im Bevveisf üh rungsprozeß erfordert die Kenntnis und 
Beachtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse der marxistisch-

t
leninistischen Psychologie sowie wichtiger Erfahrungen der 
Untersuchungspraxis.

Zeugenaussagen beruhen auf Brkonntnisrssultateh'^ die der Zeurc- 
auf Grund seiner sinnlichen und rationalen nisfählckeit
vom strafrechtlich relevanten Geschehen ’seinen Zusammen-
hänoen durch ‘•Vahrnehmunnen , Feststell/UjÄoki, Handlungen usiv.

_  —  “
gewonnen hat . Sie sind durch die Personlichkeitseigenschsften 
des Zeugen und das nachfolgend^ Ausssgegeschehen der Zeugen-
vernehnuna individuell unt.e%s'̂ 3^fedlich subjektiv gebrochen. 
Die Tatsache, daß eine efe-r' Straftat nicht bezichtigte Person
als Zeuge aus sagt , JftQX jĵ icht zwingend deren Glaubwürdigkeit 
und die Wahrheit ''deC:.,-Äussagen zur Folge.

Die in der Untersuchungspraxis gewonnenen Erfahrungen belo
gen, daß deshalb bereits in der Zeugenvernehmung Informa
tionen erarbeitet werden müssen, die zur Überprüfung ihres 
Wahrheitsgehaltes beitragen können. Wesentliche Hinweise für 
die Oberprüfung des Wahrheitswertes der Zeugenaussage können 
Informationen sein, die Aufschluß geben über

- die Erkenntnisfahigkeit des Zeugen.

Wichtig ist z. B., ob der Zeuge zur Zeit des objektiven Ge
schehens sowie zum Zeitpunkt der Aussage über die konkreten 
individuellen Möglichkeiten verfügte, die der zu erkennende 
und zu beurteilende Sachverhalt und dessen Darstellung erfor
dert. Diese Informationsgewinnung ist nicht identis-c-b—K.iiwecLner


